
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/10/24 6Ob668/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1979

Norm

ABGB §859

Rechtssatz

Verp2ichtung, die vereinbarte Übertragung von Teilunternehmungen samt Geschäftsräumlichkeiten vorzunehmen,

auch wenn die zuständigen Stellen ( Schulbehörde ) die ( Mit- )Übernahme der in den Geschäftsräumlichkeiten

geführten Lehrmittelstellen noch nicht genehmigt haben.
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